
AUS MODELLVERSUCHEN 

belastung Öffentlichkeit herzu
stellen. 

Der Beruf, wie aus der einschlägi
gen Forschung ablesbar, ist in un
serer Gesellschaft zur Herausbil
dung subjektiver Kompetenzen 
und sozialer Wahrnehmung und 
Anerkennung der zentrale Maß
stab, die Arbeitswelt der primäre 
Öffentlichkeitsbereich. In den The
sen zur Integration von beruflicher 
und politischer Bildung finden wir 
die herausragende Bedeutung der 
Berufs- und Arbeitswelt bestätigt. 

In der theoretischen Diskussion 
nicht auffindbar ist die Bedeutung 
von Hausarbeit für Staat, Gesell
schaft und das Individuum, für die 
Aneignung und Kompetenzen und 
ihre Übertragbarkeit auf die 
Berufs- und Arbeitswelt als drin
gend benötigte Schlüsselqualifika
tionen. 

Defizite in Theorie und Praxis sind 
inzwischen formulierbar, neue An
sätze erkennbar, die Beteiligung 
von Frauen am öffentlichen und po
litischen Leben sichtbar geworden, 
und es könnte jetzt gefragt werden, 
ob damit das politische Bildungs
ziel nicht schon erreicht sei. Die 
Antwort darauf muß negativ blei
ben, solange es nicht zur Normali
tät gehört, die weiblichen Leistun
gen und Beiträge zur gesellschaft
lichen Gestaltung in ihrer histori
schen Tiefe und aktuellen Breite 
anzuerkennen und zu würdigen .Bis 
heute existiert dies nur in einer von 
Frauen selbst hergestellten Gegen
öffentlichkeit. 
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Sozialpädagogische Jugendberatung im 
Übergang Schule - Beruf 
Klaus Orth 

Probleme beim Berufsstart und in der Ausbildung von benachteiligten jugendlichen / jun
gen Erwachsenen waren und sind weiterhin Gegenstand von Modellversuchen in der au
ßerschulischen Berufsbildung. Die generelle bildungspolitische Aufgabe zugunsten 
benachteiligter jugendlicher besteht darin, ein differenziertes Förderinstrumentarium zu 
entwickeln und bereitzustellen, mit dessen Hilfe die vor der Berufsausbildung angelegten 
und in der Regel auch bereits zutage getretenen Defizite der Qualifikations- und Persönlich
keitsentwicklungabgebaut werden können, so daß eine Berufsausbildung dennoch möglich 
wird. Im folgenden Beitrag werden Möglichkeiten dargestellt, wie die berufliche Integration 
dieser Zielgruppen durch eine ergänzende sozialpädagogische Jugendberatung gefördert 
werden kann. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf konzeptionellen Empfehlungen. Als Erfah
rungshin tergrund diente ein im fahre 1988 abgeschlossener Modellversuch, den das Bun
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) mitfinanziert und fachlich begleitet hat. 

Klaus Orth 
Diplom-Ökonom; Lehramt für die Sekundarstu
fe II, berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissen
schaft, Arbeiterwohlfahrt. Tätigkeitsschwerpunkt: 
Leitung des therapeutisch-pädagogischen Ju
gendheimes Haus Sommerberg und der ange
schlossenen Ausbildungsstätten. 

Förderung durch Beratung 

Gemessen an den Eingangs- und 
Anforderungsstandards der be
trieblichen Berufsausbildung wei
sen benachteiligte Jugendliche 
mehr oder minder große Qualifika
tionsdefizite auf. Um diese zu be
heben, können Förderangebote auf 
unterschiedlichen Ebenen, vor und 
während der Berufsausbildung an
setzen: berufsvorbereitende Maß
nahmen, sozialpädagogisch orien
tierte Berufsausbildung, ausbil
dungsbegleitende, fachtheoreti
sche Förderung etc. Ergänzend 
hierzu wurde im Modellversuch 
"Berufliche Bildung im Verbund" 
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(BBV) ein spezifisches Beratungs
angebot für benachteiligte Jugend
liche entwickelt und im Rahmen ei
ner Jugendberatungsstelle durch
geführt. 

Die genannten Förderungswege 
sind jedoch keineswegs alternativ 
zu verstehen. In der Praxis des Mo
dellversuches hat sich vielmehr er
neut bestätigt, daß häufig erst die 
Kombination unterschiedlicher 
Förderungswege zum Ziel , d . h. 
zum erfolgreichen Abschluß einer 
beruflichen Erstausbildung führt. 

Jugendberatungsstellen nach dem 
hier vorgestellten Konzept könnten 
das koordinierende und stabilisie
rende Kernstück aller Förderungs
möglichkeiten für benachteiligte 
Jugendliche in einer Region bil
den. Das Angebot dieser Stellen 
sollte 
- unabhängig von besonderen 

Trägerinteressen und unabhän
gig von der Teilnahme an be
stimmten Bildungsgängen durch
geführt werden. 

- einen langfristigen Förderungs
zeitraum umfassen. Die Berater/ 
-innen sollten als unterstützende 
Ansprechpartner I -innen mög
lichst während der gesamten 
Übergangszeit zur Verfügung 
stehen. 

- sich nicht auf berufliche Frage
stellungen beschränken, son
dern im Zusammenhang der ge
samten Qualifikations- und Per
sönlichkeitsentwicklung ange
siedelt sein. Probleme der be
ruflichen Integration und Quali
fikationsentwicklung sollten als 
ein Element im Kontext der ju
gendlichen Identitätsentwick
lung betrachtet und daher unter 
Einbeziehung aller möglichen 
übrigen Problemlagen dieser 
Entwicklungsphase bearbeitet 
werden. 

Förderung im Verbund 

Um dieses Angebot wirkungsvoll 
in die Praxis umsetzen zu können, 
umfaßte der Modellversuch auch 
ein regionales Verbundsystem 1m 
Übergang Schule - Beruf. 
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Die Beratungstätigkeit sollte nicht 
losgelöst von den bestehenden 
Einrichtungen der beruflichen Bil
dung und anderen Institutionen 
und Personen erfolgen, die für die 
berufliche Integration der ratsu
chenden Jugendlichen von Bedeu
tung sein können. Im regionalen 
Kontext der Beratungsstelle sollte 
daher ein Netzwerk von Koopera
tionsbeziehungen aufgebaut wer
den, mit dessen Hilfe die konkrete 
Umsetzung von Beratungsergeb
nissen wesentlich erleichtert wer
den kann . 

Beratungsansatz: 
Sozial pädagogische Jugend
beratung im Übergang 
Schule - Beruf 

Je nach den spezifischen Voraus
setzungen auf seiten der Jugendli
chen (tatsächlich vorhandenes Un
terstützungspotential im sozialen 
Beziehungssystem, Vorqualifikatio
nen der Jugendlichen etc.) erschei
nen unterschiedliche Formen der 
Unterstützung notwendig bzw. aus
reichend. Zu unterscheiden sind 
folgende Ansätze : 
l. Information (etwa über berufli

che Ausbildungschancen, mögli
che Anforderungen, Aufstiegs
chancen nach der Ausbildung 
etc.); hier verstanden als "einsei
tige Kommunikation'' : Verständ
nis und Verwendung auf seiten 
des Jugendlichen bleiben un
klar /ihm selbst überlassen. 

2. Beratung; hier verstanden als 
"eigentliche, zweiseitige Kommu
nikation'': Informationen werden 
mit individuellen Interessen und 
Verarbeitungsweisen rückge
koppelt. Neben der Information 
selbst werden auch die Verar
beitungsweisen der Jugendli
chen thematisiert I verändert. 
Hierdurch können bisher ver
schlossene Entwicklungsmög
lichkeiten eröffnet werden. 

3. Therapie; im Zentrum therapeu
tischer Kommunikation steht die 
intrapsychische Verarbeitungs
weise sozialer Realität, die als 
abweichend, auffällig, unprak
tisch, der Realität eben nicht an
gemessen erscheint. Zur Aufklä-

rung, Veränderung und Ausdeh
nung psychosozialer Kompeten
zen werden unterschiedliche 
therapeutische Verfahren einge
setzt. 

Die genannten Unterstützungsfor
men umfassen von der "Informa
tion" über "Beratung" bis hin zur 
, ,Therapie'' eine immer stärker auf 
die individuellen Problemlagen 
und Verarbeitungsweisen zentrier
te Interventionsreihe. Die zuneh
mende Konzentration auf indivi
duelle Voraussetzungen bedeutet 
zugleich eine zunehmende Intensi
tät der Unterstützung und erfordert 
daher in der Regel auch einen zu
nehmenden Betreuungsaufwand. 

Die überwiegende Mehrheit der 
Jugendlichen im Übergang Schule 
- Beruf nimmt von diesen Hilfestel
lungen vor allem Informationshil
fen (z. B. der Berufsberatung des 
Arbeitsamtes) in Anspruch. Für 
diese Mehrheit ist kennzeichnend, 
daß sie auf Unterstützungsleistun
gen in ihren sozialen Beziehungs
systemen und bereits entwickelte 
Motivationen und Qualifikationen 
zur Beschaffung und Verarbeitung 
beruflicher Informationen zurück
greifen kann. Berufliche Entschei
dungsdefizite sind im wesentlichen 
als Informationsdefizite während 
der Berufswahl ausgeprägt. Auch 
für die anschließende Berufsaus
bildung erscheinen diese Bewer
ber I -innen hinreichend vorberei
tet. 

Anders bei benachteiligten Ju
gendlichen: es sind nicht allein In
formationsdefizite, die berufliche 
Chancen verstellen. Hinzu kommen 
Abweichungen und Rückstände 
auf eine altersgemäße Qualifika
tions- und Persönlichkeitsentwick
lung. Darunter finden sich teils 
auch krankheitswertige Aspekte. 
Diese Defizite sind jedoch nicht so 
extrem ausgeprägt, daß Jugendli
che, bevor sie sich beruflichen An
forderungen stellen können, zu
nächst therapeutisch behandelt 
werden müßten. Ihre Vorausset
zungen indizieren vielmehr Hilfe
stellungen in der Grauzone zwi
schen zusätzlicher Information und 
notwendiger Therapie. 
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Im Modellversuch wurden solche 
Hilfestellungen unter der Über
schrift "Jugendberatung" angebo
ten , die sich ausschließlich an Ju
gendliche und junge Erwachsene 
richteten . 

Lebensweltlicher Horizont 
von Jugendberatung 

Den Adressaten der Jugendbera
tung fällt die Lösung von 
Anpassungs- und Lernprozessen 
vor und während der Berufsausbil
dung besonders schwer, da sie zu
gleich mit der Lösung von persönli
chen, familiären oder kulturellen 
Konflikten überladen sind. Dieses 
Muster hat sich oft bereits vor und 
während der allgemeinbildenden 
Schulzeit ausgeprägt und in Quali
fikationsdefiziten einen symptoma
tischen Ausdruck gefunden. 

Die Ausbildungsprobleme dieser 
Jugendlichen können daher nicht 
losgelöst von ihrer biographischen 
Entwicklung und von gleichzeitig 
auftretenden Problemlagen in an
deren Persönlichkeits- und Le
bensweltbereichen bearbeitet 
werden. Tatsächlich stehen ihre 
Ausbildungsprobleme i. d . R. mit 
weiteren unbewältigten Konflikten, 
abweichende Verhaltensformen 
etc. (z. B. Schulangst und -Verweige
rung, Kriminalität, sexuelle Identi
tätsprobleme, Suchtgefährdung 
etc.) in engem Zusammenhang. 

Hierfür sind in institutioneller Sicht 
jeweils unterschiedliche Bera
tungsdienste zuständig (z. B. 
schulpsychologische Dienste, Be
währungshilfe, Familienberatung, 
Drogenberatung etc.). Keine dieser 
Stellen hat jedoch einen spezifi
schen Arbeitsauftrag zur Unterstüt
zung der beruflichen Integration 
von Jugendlichen. Diese Aufgabe 
liegt bei der Berufsberatung. Ihr 
fehlen wiederum Zuständigkeiten 
und Kapazitäten, um persönliche, 
familiale oder kulturelle Defizite 
von Ratsuchenden in angemesse
ner Weise bearbeiten zu können. 

Eine sozialpädagogische Jugend
beratung im Übergang Schule -
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Beruf schließt diese Lücke zwi
schen psychosozialen und berufli
chen Beratungsangeboten. Sie be
zieht sich daher auf alle lebens
weltlichen Bereiche ihrer Ratsu
chenden. Berufliche Entscheidungs
und Handlungsbereiche werden 
nicht mehr isoliert, sondern im le
bensweltlichen Zusammenhang 
eingeordnet und bearbeitet. 

Biographisch orientierte und 
prozeßbegleitende Beratung 

Die jugendzenrierte, lebensweltli
che Orientierung der Jugendbera
tung beschränkt sich indessen 
nicht auf die bloße Feststellung 
möglichst aller lebensweltlichen 
Verhältnisse ihrer Ratsuchenden, 
gewissermaßen als aktueller Sta
tusbericht einer individuellen Le
benslage. 

Mit der Beratung sind zuvorderst 
Veränderungsabsichten und Ent
wicklungschancen verbunden (Ju
gendberatung als pädagogischer 
Prozeß). Um diese Zielsetzung ein
lösen zu können, ist auch zu unter
suchen, wie sich eine aktuelle Le
benslage lebensgeschichtlich er
geben hat. Erst vor diesem Hinter
grundwissen gewinnen defizitäre, 
individuelle Handlungs- und Ver
haltensmuster so klare Konturen , 
daß beraterisch-pädagogische In
terventionen sinnvoll erscheinen. 

Eine weitere Ausdehnung des Be
ratungshorizontes erfolgt in die Zu
kunft. Lebensgeschichtlich erwor
bene Benachteiligungen lassen 
sich nur in den seltensten Fällen 
durch kurzfristig angelegte Hilfe
stellungen relativieren. Allein 
schon aus sozial defizitären oder 
abweichenden Lebenslagen (z. B. 
teilweise oder ganz ausbleibende 
familiale U nterstützungsleistungen, 
ethnisch-kulturelle Disparitäten 
etc.), die von Jugendlichen kaum 
beeinflußt werden können, erge
ben sich erfahrungsgemäß immer 
neue Konflikte und Bedrohungen, 
in denen beraterische Unterstüt
zung notwendig erscheint. Hinzu 
kommt: die Revision und Erweite
rung von Handlungs- und Verbal-

tensmustern erfolgt nicht nach den 
Einsichten und Anweisungen der 
Berater I -innen, womöglich in ei
nem einzigen Schritt. Es handelt 
sich vielmehr um eine differenzier
te Folge aufeinander aufbauender 
Beratungs- und Lernschritte, die 
von den Ratsuchenden auch tat
sächlich angeeignet werden müs
sen. Dazwischen liegen kürzere 
oder längere "Praxisphasen", in 
denen zuvor angeregte Verhaltens
möglichkeiten realisiert und gefe
stigt, beim nächsten Beratungsge
spräch überprüft und weiterent
wickelt werden können Centwick
lungsbegleitende Beratung). Wie 
lang solche Förderungs- und Bera
tungszeiträume zu fassen sind, 
hängt von den Voraussetzungen im 
Einzelfall ab. Vor dem Erfahrungs
hintergrund des Modellversuches 
sollte ein entwicklungsbegleiten
des Beratungsangebot für benach
teiligte Jugendliche bis zum Ab
schluß einer Berufsausbildung zur 
Verfügung stehen. 

Kooperative Jugendberatung 

Der lebensweltumfassende Ansatz 
von Jugendberatung im Übergang 
Schule - Beruf kann nicht in allen 
Beratungsfällen eingelöst werden. 
Dies würde voraussetzen, daß die 
Jugendberatungsstellen bzw. die 
dort tätigen Berater I -innen auf alle 
denkbaren Problemlagen des Ju
gendalters vorbereitet sind, daß 
entsprechende Qualifikationen, 
Beratungszeiten, Medien etc. auch 
tatsächlich zur Verfügung stehen. 
Angesichts der Komplexität mögli
cher Anforderungen wird es daher 
immer wieder einzelne Beratungs
feHle geben, mit denen die Jugend
beratung allein überfordert ist. 

Daraus resultiert eine erste Not
wendigkeit zur Kooperation mit an
deren Stellen und Personen, die 
fehlende Kapazitäten in Beratungs
verläufe einbringen können . Diese 
Kooperation beruht letztlich auf der 
Einsicht der Berater I -innen in die 
Grenzen der eigenen Jugendbera
tungsstelle. 

Eine zweite Notwendigkeit zur Ko
operation ergibt sich aus gesetzli-
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chen Vorschriften, die Zuständig
keiten für bestimmte Beratungsauf
gaben festlegen oder zumindest 
die Einschaltung bestimmter Insti
tutionen verbindlich vorsehen (Be
rufsberatung, J ugendgerichtshilfe, 
Bewährungshilfe, Schwangerschafts
konfliktberatung etc.). 

In beiden Fällen stehen die Ju
gendberater I -innen und ihre Rat
suchenden vor der Entscheidung, 
ob ein Beratungsfall an eine ande
re Stelle vollständig .,abgegeben" 
wird und damit für die Jugendbera
tung abgeschlossen ist. oder Bera
tungsverläufe phasenweise und/ 
oder auf einzelne Themen bezogen 
gemeinsam mit den Beratern I 
-innen aus anderen Institutionen 
wahrgenommen werden (müssen). 
Eine weitere Alternative könnte 
darin liegen, daß Jugendliche den 
Verantwortungsbereich der Ju
gendberatung zwar verlassen, um 
beispielsweise externe therapeuti
sche Hilfen in Anspruch zu nehmen 
oder eine berufliche Qualifikation 
zu erwerben, anschließend aber 
wieder in die Jugendberatung zu
rückkehren. 

Für diese Entscheidungen gibt es 
keine Faustregeln. Die gemeinsa
men Entscheidungsprozesse rich
ten sich immer nach den besonde
ren Umständen des Einzelfalls. Vor 
dem Praxishintergrund des Mo
dellversuches kann jedoch ange
merkt werden, daß sich Entschei
dungsprobleme (welche der o. g. 
Alternativen erscheint angemes
sen?) auf wenige Einzelfälle be
schränken. Entweder ist vor dem 
biographischen Hintergrund klar 
ersichtlich, daß Jugendliche keine 
pädagogisch relativ aufwendige 
Jugendberatung brauchen- diese 
Fälle werden ohne weiteres an ein
schlägige Fachberatungsdienste 
vermittelt - oder die .,Auffälligkei
ten'' erscheinen bereits im Erstge
spräch so extrem ausgeprägt, daß 
sozialpädagogische Unterstützung, 
selbst wenn sie therapeutische Ele
mente aufweist, offenbar zu kurz 
greifen würde. In diesen Ausnah
mefällen werden nach Möglichkeit 
therapeutische Hilfen vermittelt. Es 
bleibt der .. Normalfall" des sozial 
benachteiligten Jugendlichen, dem 
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Jugendberatung nicht alles bieten 
kann/ darf. In aller Regel findet 
hier eine Kooperation mit Fachbe
ratungsdiensten und weiteren Insti
tutionen in der Weise statt. daß 
sich deren Angebote für die Rat
suchenden erst mit Unterstützung 
der Jugendberatung voll erschlie
ßen, benachteiligte Jugendliche 
also durch die Jugendberatung 
z. B. an die Berufsberatung (wie
der) herangeführt werden. In die
ser alltäglichen Kooperation bleibt 
der .,rote Faden" in Händen der Ju
gendberatung, die ja den gesam
ten lebensweltlichen Horizont der 
Ratsuchenden im Auge hat, wäh
rend einzelne Kooperationspart
ner aus Fachberatungsdiensten, 
Schulen, Behörden, Betrieben etc. 
nur einzelne Bereiche abdecken 
können. 

Der lebensweltumfassende Ansatz 
der Jugendberatung wird umge
kehrt von vielen Kooperationspart
nern, die in einzelnen Lebenswelt
bereichen (Schule, Betrieb, Berufs
beratung etc.) mit benachteiligten 
Jugendlichen arbeiten, zum Anlaß 
genommen, die Jugendberatung 
ihrerseits um Unterstützung zu bit
ten. Diese Lehrer, Ausbilder, Bera
ter etc. erkennen bei einzelnen Ju
gendlichen ebenfalls Grenzen ih
rer Zuständigkeit und Leistungsfä
higkeit. Darüber hinaus empfinden 
sie pädagogische Verantwortung 
für Jugendliche, denen sie keine 
angemessene Hilfestellung anbie
ten können. Eine Lösung dieses 
Konfliktes besteht in einer engen 
Kooperation mit Jugendberatern / 
-innen, die sozialpädagogische Be
ratungshilfen auch in anderen le
bensweltlichen Bereichen anbie
ten können. 

Die von außen an die Jugendbera
tungsstelle des Modellversuches 
herangetragenen Kooperations
wünsche haben im Projektverlauf 
erheblich zugenommen. Die Ju
gendberatungsstelle hat diese 
Wünsche nach Möglichkeit durch 
die Übernahme von Beratungsfäl
len berücksichtigt. Durch die Ent
lastung externer Kolleginnen und 
Kollegen von schwierigen Bera
tungsfällen konnten wiederum 
neue Kooperationsbeziehungen 

angeknüpft oder vorhandene Be
ziehungen verstärkt werden. 

Insgesamt ist durch Eigeninitiati
ven der Jugendberatungsstelle, 
durch die produktive Nutzung ge
setzlich vorgeschriebener Bera
tungsangebote und die Inan
spruchnahme der Jugendberatung 
durch externe Kooperationspart
ner ein enges Beziehungs- und 
Kommunikationsnetz entstanden. In 
diesem Beratungsverbund können 
Informationen und Versorgungslei
stungen mobilisiert (bzw. ausge
tauscht) werden, die in einem ge
schlossenen Beratungssystem 
kaum zur Verfügung stehen dürf
ten. Umfang und Intensität der ex
ternen Kooperationsbeziehungen 
bilden daher . ein wesentliches 
Qualitätsmerkmal von Jugendbera
tung. 

Ergänzend zu den nach außen ge
richteten und von außen herange
tragenen Beziehungen stehen eine 
interne Differenzierung berateri
scher Kompetenzen und eine dar
auf aufbauende Teamkooperation. 
Dies setzt natürlich voraus, daß Ju
gendberatung nicht von einzelnen 
Beratern / -innen angeboten wird . 
Wir halten die Bildung von Teams 
für notwendig, um unterschiedli
che Beratungsschwerpunkte (z. B. 
hinsichtlich der Zielgruppen, Bera
tungsthemen, -methoden etc.) 
durch entsprechende berufliche 
Erfahrungen und Qualifikationen 
abdecken zu können. Daneben 
bietet sich erst durch Erfahrungs
austausch und Rückkopplung im 
Team die Möglichkeit, einzelne Be
ratungsverläufe zu evaluieren. 
Über die alltägliche Zusammenar
beit im Team hinaus sollten hierfür 
auch Möglichkeiten der externen 
Supervision genutzt werden. 

Jugend- und Berufsberatung 

In der Praxis der Jugendberatung 
dürften mit der Berufsberatung 
des Arbeitsamtes und ihrem ge
setzlichen Auftrag keine Über
schneidungen stattfinden. Die Ju
gendberatung empfiehlt ihren Rat
suchenden, die Angebote der Be-
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rufsberatung möglichst intensiv zu 
nutzen und verfolgt im übrigen ihre 
klar unterscheidbaren Ansätze in 
anderen Lebensweltbereichen 
und biographischen Phasen vor 
und vor allem während einer be
ruflichen Ausbildung. Berufs- und 
Jugendberatung stehen daher in 
einem ergänzenden Verhältnis. Für 
viele benachteiligte Jugendliche 
kann Berufsberatung erst dann 
wirksam werden, wenn sie in Bera
tungsverläufe der Jugendberatung 
eingebunden wird. Die Koopera
tion von Jugend- und Berufsbera
tung ist im übrigen auch gesetzlich 
abgesichert (vgl. § 32 AFG). 

Wesentliche 
Projektergebnisse 

Durch die oben skizzierten konzep
tionellen Vorgaben und das in die
sem Rahmen nur anzudeutende or
ganisatorische wie personelle "Set
ting' ' der Jugendberatungsstelle 
konnten folgende Ergebnisse er
zielt werden: 
- Es konnte ein breiter Zugang zu 

sozial benachteiligten Jugendli
chen hergestellt und offengehal
ten werden. Bei Berücksichti
gung der Erfahrungen des Mo
dellversuches können soge
nannte Schwellenprobleme weit
gehend vermieden werden. 

- Im Gegensatz zu einer stärker 
auf die Vermittlung von Informa
tionen zielenden Beratung konn
ten in der Jugendberatung lang
fristige, kontinuierliche und ver
bindliche Beziehungen ZWI

schen Berater I -in und Klient / -in 
hergestellt werden. 

- Auf dieser Basis konnte intensi
ve Einzelfallhilfe geleistet wer
den, die den Problemlagen der 
Klienten gerecht wird. 

- In die Beratungsverläufe konnte 
zur Absicherung der Berufs
startphase der gesamte lebens
weltliche Kontext der Klienten 
einbezogen werden. 

- Rund ein Drittel der Klienten 
sind in eine anerkannte Berufs
ausbildung eingemündet, ob
wohl dies nach den Vorausset
zungen der Jugendlichen und 
dem Ausmaß ihrer Defizite nicht 
zu erwarten war. 
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Das Arbeitsprogramm 1990 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 

Manfred Bergmann Heidi Kühn 
Leiter des Referates K l "Arbeits- und Forschungs- Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Referat K l 
programm" des Bundesinstituts für Berufsbildung "Arbeits- und Forschungsprogramm" des Bundes-
in Berlin. instituts für Berufsbildung in Ber lin. 

Ab 1990 werden die Forschungsproj ekte und Vorhaben des Bundesinstituts für Berufsbil
dung (BIBB) in einem Arbeitsprogramm ausgewiesen. Dies w1id zum Anlaß genommen, 
Grundlagen, Entwicklung und Struk tur des Arbeitsprogramms vorzustellen. 

Die Grundlage für alle Aktivitäten 
des Bundesinstituts für Berufsbil
dung sind die im Berufsbildungs
förderungsgesetz (BerBiFG § 6) be
schriebenen Aufgaben. Danach 
sind dem BIBB über die Durchfüh
rung der Berufsbildungsforschung 
hinaus Dienstleistungs- und Bera
tungsaufgaben übertragen wor
den. Keiner dieser gesetzlichen 
Aufträge steht für sich allein: Die 
Forschungstätigkeit ist Grundlage 
für die Erfüllung der Dienstlei
stungsaufgaben und die Wahrneh
mung der Beratungsfunktionen; 
Dienstleistungsaufgaben und Bera
tungsfunktionen können wiederum 
Forschungsbedarf auslösen. Es gilt 
der Grundsatz der "integrativen 
Aufgabenwahrnehmung' '. Das be
deutet, daß Teams von Wissen
schaftlern und Sachbearbeitern so
wohl Forschungsprojekte durch
führen als auch Weisungs-, Bera
tungs- und Verwaltungsaufgaben 
wahrnehmen. 

Im Berufsbildungsförderungsge
setz werden die Forschungsaufga
ben im Gegensatz zu den im einzel
nen aufgeführten Dienstleistungs
aufgaben hauptsächlich als globa
le Aufgabe genannt. Es heißt dort 
lediglich, daß das BIBB die Aufga
be hat, die Berufsbildungsfor
schung nach dem Forschungspro
gramm durchzuführen und die Bil
dungstechnologie durch Forschung 
zu fördern. Inhaltlich ist die Berufs
bildungsforschung nicht weiter 
konkretisiert. Sie muß deshalb 
durch das jeweilige Forschungs
programm ausgefüllt werden. Dies 
geschah früher in einem zweijähri
gen Forschungsprogramm, das 
nach Themenbereichen unterglie
dert war. 

In diesem Forschungsprogramm 
waren allerdings außer den For
schungsprojekten keine weiteren 
Aktivitäten beschrieben. Zur Erhö
hung der Transparenz der Arbei
ten des Bundesinstituts wurde des
halb ein einjähriges Arbeitspro
gramm entwickelt, in dem die Akti
vitäten nach den Aufgabenkatego
nen "Forschungsprojekte" und 
,,Vorhaben'' unterschieden wer
den. Das Forschungsprogramm ist 
somit ein Teil des neuen Arbeits
programms. Die Umstellung vom 
früheren zweijährigen Forschungs
programm auf ein einjähriges Ar
beitsprogramm gilt ab 1990. 

Der Hauptausschuß des BIBB hat 
das vom Generalsekretär aufge
stellte Arbeitsprogramm 1990 in 
seiner Sitzung am 30. November I 
l. Dezember 1989 beraten. Als Er
gebnis dieser Beratung hat er den 
Teil "Forschungsprogramm" ge
mäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 BerBiFG be
schlossen und den Teil "Vorhaben
planung'' zur Kenntnis genommen. 

Forschungsprojekte I 
Forschungsschwerpunkte 

Im Forschungsprogramm werden 
die Forschungsprojekte des BIBB 
festgelegt. Das Forschungspro
gramm schließt auch solche For
schungsprojekte ein, die den für 
die Neuordnung von Ausbildungs
berufen zuständigen Bundesmini
stern als Grundlage für Weisungen 
an das BIBB dienen können. Das 
Forschungsprogramm enthält wei
ter die Projekte, die der Förderung 
der Bildungstechnologie dienen 
und zu Verbesserung und Ausbau 
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